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Baugebiet „Am Hitzenhof“; 

Ausschreibung von 3 Baugrundstücken 

Am östlichen Ortsausgang von Buchenbach, rechter 
Hand der Landesstraße L128, befindet sich das Bauge-
biet „Am Hitzenhof“. Es umfasst 26 Baugrundstücke. In 
attraktiver Hanglage konnte die Gemeinde 12 Grund-
stücke für die Bebauung mit Einzelhäusern und 14 
Grundstücke für die Bebauung mit Doppelhaushälften 
schaffen. Sämtliche Baugrundstücke konnten bereits 
nach der ersten Ausschreibung im Jahre 2016 Bauwil-
ligen zugeteilt werden. 

Nachdem nicht alle Interessanten von ihrer Zuteilung 
Gebrauch gemacht haben, stehen die folgenden 3 Bau-
grundstücke erneut zum Verkauf an:

1. Flst. Nr. 738, 373 m², Preis 300,-- Euro/m², Gesamt-
kaufpreis  111.900 Euro, Einzelhausbebauung,  

2. Flst. Nr. 743, 450 m², Preis 320,-- Euro/m², Gesamt-
kaufpreis  144.000 Euro, Einzelhausbebauung,

3. Flst. Nr. 756, 337 m², Preis 300,-- Euro/m², Gesamt-
kaufpreis  101.100 Euro, Doppelhausbebauung. 

  Da der Gemeinderat das erste Zuteilungsverfah-
ren als abgeschlossen erklärt hat, erfolgt die Ver-
gabe dieser drei  Grundstücke innerhalb eines 
neuen Zuteilungsverfahrens. Interessenten, die 
sich bereits während des ersten Verfahrens bewor-
ben haben und weiter Interesse an einem Grund-
stück haben müssen sich daher erneut bewerben.

  Die Festsetzungen des Bebauungsplanes erlau-
ben den Bauherren eine individuelle Planung 
ihrer Gebäude bei gleichzeitiger Wahrung des 
Ortscharakters. Die Wärmeversorgung für das Ge-
biet wird eine Anbindung an das Fernwärmenetz 
gewährleistet. Hierfür besteht ein Anschluss- und 
Benutzungszwang. Aufgrund der Lage des Bau-
gebiets in der Wasserschutzzone IIIa bestehen 
erhöhte technische Anforderungen für die Entsor-
gung des Abwassers. Für Fragen hierzu steht Ih-
nen der Abwasserzweckverband Breisgau Bucht 
unter der Rufnummer 0761/1521732 gerne zur 
Verfügung. 

Die Ausschreibung der Grundstücke erfolgt ab Be-
kanntmachung im Amtsblatt vom 03. August 2017. Be-
werbungsende ist der 31. August 2017. 

Bewerbungsbögen, Bauvorschriften und Informations-
material erhalten Sie beim Bürgermeisteramt Buchen-
bach, Hauptstraße 20, 79256 Buchenbachen oder per 
Mail über gemeinde@buchenbach.de. 
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an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr

Mo., Di., Do. von 20 bis 6 Uhr

Mi. und Fr. ab 15 Uhr

Erwachsene  116 117

Kinder   01806076111

Apotheken-Notdienst

Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 8.30 Uhr. Weitere Not-

dienstapotheken erfahren Sie unter der kostenlosen Festnetznum-

mer: 0800 0022833.

Donnerstag, 03.08.2017

Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten, Freiburger Str. 4 

79856 Hinterzarten, Tel.: 07652 91140 

Freitag, 04.08.2017

Apotheke St. Gallus Kirchzarten, Hauptstr. 17 

79199 Kirchzarten, Breisgau, Tel.: 07661 5047

Samstag, 05.08.2017

St. Blasius-Apotheke Buchenbach, Lärchenstr. 2, 

79256 Buchenbach, Tel.: 07661 7230 

Sonntag,06.08.2017

Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten, Freiburger Str. 4 

79856 Hinterzarten, Tel.: 07652 91140 

Montag, 07.08.2017

Urban-Apotheke Herdern, Hauptstr. 58 

79104 Freiburg, Tel.: 0761 3899630 

Dienstag, 08.08.2017

Schauinsland-Apotheke, Moosmattenstr. 5 

79117 Freiburg, Tel.: 0761 6008186 

Mittwoch, 09.08.2017

Zähringer-Apotheke St. Peter, Zähringer Str. 12 

79271 St. Peter, Schwarzw., Tel.: 07660 1555

Zur Beachtung:

Der Nacht- und Sonntagsdienst wird vom/von der Apotheker(in) 

über die reguläre Arbeitszeit hinaus zusätzlich übernommen.

Wir bitten Sie daher, den Bereitschaftsdienst nach 20.00 Uhr nur in 
echten Notfällen in Anspruch zu nehmen.

Dorfhelferin, Einsatzleitung Tel.: 7077

DRK-Pflegedienst Tel.: 07660 920353

 Tel.: 0175 2244311

Feuerwehr - Notruf Tel.: 112

Hospizgruppe Dreisamtal Tel.: 07661 61605

Kirchl. Sozialstation Dreisamtal  Tel.: 98680

Notfallrettung Tel.: 112

Polizei - Notruf Tel.: 110

Polizeiposten Kirchzarten Tel.: 97919-0

Rettungsdienst - Notruf Tel.: 19222

Telefonseelsorge Tel.: 0800 1110111

 Tel.: 0800 1110222

Wassermeister Tel.: 07661 393-112

Zahnärztlicher Notfalldienst, Info Tel.: 0180 3222555-45

Amtliche BEKANNTMACHUNGEN

Austausch von Wasserzählern  
wegen Ablauf der Eichfrist 

Nach dem Eichgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, im Turnus von 
sechs Jahren die Wasserzähler der Hausanschlüsse auszutauschen. 
Die Wasserzähler deren Eichzeit 2017 abläuft, werden in der Zeit 
vom 14.08.2017 bis 25.09.2017 von unserem Wassermeister, der 
EWK in Zusammenarbeit mit der Firma Wißler (Herr Steinhart und 
Herr Wißler) ausgetauscht. 
Der Tausch nimmt ca. 10-20 Minuten in Anspruch. 
Sollten Sie zum Zählertausch nicht angetroffen werden, so finden 
Sie eine entsprechende Mitteilung zu einer Terminvereinbarung in 
Ihrem Briefkasten. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.   

Rechnungsamt und Wassermeister  

 

Benutzungsordnung für den Kindergarten  
St. Josef/Unteribental 

Für die Arbeit in der Einrichtung sind die gesetzlichen Bestimmun-
gen und die folgende Ordnung der Tageseinrichtungen für Kinder 
maßgebend: 
  
§ 1 Aufgabe der Einrichtung 
(1) Die Einrichtung hat die Aufgabe, die Erziehung der Kinder in der 
Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Durch Bildungs- und Er-
ziehungsangebote fördert sie die körperliche, geistige und seelische 
Entwicklung des Kindes. 
 
(2) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in der Ein-
richtung orientieren sich die Mitarbeiter/innen an den durch Aus- 
und Fortbildung vermittelten wissenschaftlichen Erkenntnissen der 
Kleinkindpsychologie und -pädagogik sowie an ihren Erfahrungen 
aus der praktischen Arbeit in der Tageseinrichtung. 
 
(3) Die Kinder lernen dort frühzeitig den gruppenbezogenen Um-
gang miteinander und werden zu partnerschaftlichem Verhalten 
angeleitet. Die Erziehung in der Einrichtung nimmt auf die durch die 
Herkunft der Kinder bedingten unterschiedlichen sozialen, weltan-
schaulichen und religiösen Gegebenheiten Rücksicht. 
 
(4) Die Einrichtung wird privatrechtlich betrieben. Für die Benutzung 
wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben (§ 6). 
  
§ 2 Aufnahme 
(1) In die Einrichtung werden Kinder im Alter von drei Jahren bis 
zum Schuleintritt oder in Krippen, Horten und in altersgemisch-
ten Einrichtungen auch jüngere und ältere Kinder aufgenom-
men. Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückgestellt sind, 
sollen, soweit möglich, eine Grundschulförderklasse besuchen.   
 
In altersgemischten Gruppen werden auch jüngere und ältere Kin-
der aufgenommen. Zur Orientierung dient das Leitbild, dass in der 
altersgemischten Gruppe zwei Drittel der Kinder im Kindergarten-
alter sind. 
  
(2) Kinder mit und ohne Behinderungen werden, soweit möglich, 
in gemeinsamen Gruppen erzogen. Dabei wird berücksichtigt, dass 
sowohl den Bedürfnissen der behinderten als auch der nicht behin-
derten Kinder Rechnung getragen wird. 
  
(3) Über die Aufnahme der Kinder entscheidet im Rahmen der vom 
Träger erlassenen Aufnahmebestimmungen die Leitung der Einrich-
tung. 
  
(4) Jedes Kind wird vor der Aufnahme in die Einrichtung ärztlich un-
tersucht. Hierfür muss die Bescheinigung nach Anlage 1 vorgelegt 
werden. Dies gilt nicht für Kinder im Schulalter. 
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Es wird empfohlen, von der nach dem Fünften Buch Sozialgesetz-
buch vorgesehenen kostenlosen Vorsorgeuntersuchung für Kinder 
von Versicherten Gebrauch zu machen. Maßgeblich für die Aufnah-
me ist je nach Lebensalter des Kindes zum Zeitpunkt der Aufnahme 
die letzte ärztliche Untersuchung (U1 bis U9). 
  
(5) Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach Unterzeichnung des An-
meldebogens (Anlage 2) sowie der Vorlage der Bescheinigung über 
die ärztliche Untersuchung (Anlage 1). 
  
(6) Es wird empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes in die Einrich-
tung die Schutz-impfungen gegen Diphterie, Wundstarrkrampf und 
Kinderlähmung vornehmen zu lassen. 
  
  
§ 3 Abmeldung / Kündigung 
(1) Die Abmeldung kann nur auf das Ende eines Monats erfolgen. 
Sie ist mindestens vier Wochen vorher schriftlich der Leitung der Ein-
richtung zu übergeben. 

(2) Für Kinder, die in die Schule aufgenommen werden und bis zum 
Ende des Kindergartenjahres die Einrichtung besuchen, erübrigt 
sich eine schriftliche Abmeldung. Abweichend von Satz 1 kann das 
Betreuungsverhältnis eines Kindes, das zum Ende des laufenden 
Kindergartenjahres in die Schule überwechselt, unter Einhaltung 
der Kündigungsfrist nur bis spätestens zum Ende des Monats April 
gekündigt werden. Ist eine Wiederbesetzung des freigewordenen 
Platzes sofort möglich, kann die Kündigung auch später angenom-
men werden. 

(3) Der Träger der Einrichtung kann den Aufnahmevertrag mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen,
-   wenn das Kind die Einrichtung länger als vier Wochen unentschul-

digt nicht mehr besucht hat,
-   wenn die Eltern die in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten wie-

derholt nicht beachteten,
-   wenn der zu entrichtende Elternbeitrag für zwei aufeinanderfol-

gende Monate nicht bezahlt wurde. 
  
§ 4 Besuch der Einrichtung, Öffnungszeiten 
(1) Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit dem Ende der Som-
merferien der Einrichtung. 

(2) Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung re-
gelmäßig besucht werden. 

(3) Fehlt ein Kind so ist die Gruppen- oder Einrichtungsleiterin sofort  
zu benachrichtigen. 

(4) Die Einrichtung ist regelmäßig von Montag bis Freitag, mit Aus-
nahme der gesetzlichen Feiertage und der Ferien der Einrichtung 
geöffnet. Die regelmäßigen täglichen Öffnungszeiten werden durch 
Aushang in der Einrichtung bekannt gegeben. 

(5) Es wird gebeten, die Kinder möglichst bis spätestens eine halbe 
Stunde nach Öffnung der Einrichtung, jedoch keinesfalls vor der 
Öffnung zu bringen und pünktlich mit Ende der Öffnungszeiten ab-
zuholen. Für Kinder in der Eingewöhnungszeit können besondere 
Absprachen getroffen werden. 
  
§ 5 Ferien und Schließung der Einrichtung aus besonderem 
Anlass 
(1) Die Ferienzeiten werden jeweils für ein Jahr festgesetzt und recht-
zeitig bekanntgegeben.

(2) Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass 
(z. B. wegen Erkrankung oder dienstlicher Verhinderung geschlossen 
bleiben, werden die Eltern hiervon rechtzeitig unterrichtet.  
Der Träger der Einrichtung ist bemüht, eine über die Dauer von drei 
Tagen hinausgehende Schließung der Einrichtung oder der Gruppe 
zu vermeiden. 
Dies gilt nicht, wenn die Einrichtung zur Vermeidung der Übertra-
gung ansteckender Krankheiten geschlossen werden muss. 
  

§ 6 Benutzungsentgelt (Elternbeitrag) 
(1) Für den Besuch der Einrichtung wird ein Elternbeitrag, gegebe-
nenfalls zusätzlich ein Essensgeld erhoben. Der Beitrag ist in der je-
weils festgesetzten Höhe von Beginn des Monats an zu entrichten, 
in dem das Kind in die Einrichtung aufgenommen wird. Er ist jeweils 
im Voraus bis zum 15. des Monats fällig. Für das Benutzungsentgelt 
ist mit der Anmeldung ein SEPA-Lastschriftmandat zu Gunsten der 
Gemeinde Buchenbach zu erteilen. 
  
Die Benutzungsentgelte ergeben sich aus Anlage 5 zu dieser Ord-
nung. Die Entgelte werden über 11 Beitragsmonate im Jahr erhoben. 
  
Eine Änderung der Beiträge und des Essensgeldes bleibt vorbehal-
ten. 
  
(2) Bei Abmeldung eines Kindes ist der Elternbeitrag bis zum Ende 
des Monats zu entrichten, in dem das Kind abgemeldet wurde. 

(3) Der Elternbeitrag ist auch für die Ferien der Einrichtung und für 
Zeiten, in denen die Einrichtung aus besonderem Anlass geschlos-
sen ist, zu entrichten.

(4) Für gesonderte Betreuungsangebote, wie z.B. der tageweisen 
Betreuung von Kindern nach Ende des Kindergartenjahres bis zum 
Tag der Einschulung, erfolgt eine tagesgenaue Abrechnung auf 
Basis der geltenden Benutzungsentgelte. Bei einem vollen Betreu-
ungsmonat wird hier von 20 Betreuungstagen ausgegangen.  
 
Auf die Vereinbarung besonderer Betreuungsangebote besteht kein 
Anspruch. Diese können nur angeboten werden, sofern diese durch 
die bestehende Betriebserlaubnis der Einrichtung abgedeckt sind, 
entsprechende frei Betreuungsplätze vorhanden sind und die Lei-
tung der Einrichtung zustimmt. 
  
§ 7 Versicherung 
(1) Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a) des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch gesetzlich gegen Unfall versichert
- auf dem direkten Weg von der und zur Einrichtung,
- während des Aufenthalts in der Einrichtung,
-  während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Ein-

richtungsgeländes (Spaziergänge, Feste etc.)

(2) Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung ein-
treten, müssen der Leitung der Einrichtung unverzüglich gemeldet 
werden. 

(3) Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechselung der 
Garderobe und anderer persönlicher Gegenstände des Kindes wird 
keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, die Sachen mit 
dem Namen des Kindes zu versehen. 

(4) Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter 
Umständen die Eltern. Es wird deshalb empfohlen, eine private Haft-
pflichtversicherung abzuschließen.   
  
§ 8 Regelung in Krankheitsfällen 
(1) Bei Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschlägen, 
Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder Fieber sind die Kinder zu 
Hause zu behalten. 

(2) Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitgliedes an ei-
ner ansteckenden Krankheit (zum Beispiel Diphterie, Masern, Röteln, 
Scharlach, Windpocken, Keuchhusten, Mumps, Tuberkulose, Kinder-
lähmung, Gelbsucht, übertragbare Erkrankungen von Augen, Haut 
oder Darm) muss der Leitung sofort Mitteilung gemacht werden, 
spätestens an dem der Erkrankung folgenden Tag. Der Besuch der 
Einrichtung ist in jedem dieser Fälle ausgeschlossen. 

(3) Bevor das Kind nach einer ansteckenden Krankheit - auch in der 
Familie - die Einrichtung wieder besucht, ist eine ärztliche Unbe-
denklichkeitsbescheinigung vorzulegen (Anlage 3). 
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§ 9 Aufsicht 
(1) Während der Öffnungszeiten der Einrichtung sind grundsätzlich 
die pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen für die ihnen anvertrau-
ten Kinder verantwortlich. 

(2) Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt erst 
mit der Übernahme des Kindes durch die Betreuungskräfte 
in der Einrichtung und endet mit dem Verlassen derselben.  
Auf dem Weg von und zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg ob-
liegt die Aufsichtspflicht alleine den Personensorgeberechtigten. 
Dem ordnungsgemäßen Übergang in den jeweils anderen Auf-
sichtspflichtbereich ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.  
Die Personensorgeberechtigten können durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Träger (Anlage 4) entscheiden, ob das Kind alleine 
nach Hause gehen darf. Dies ist bei Kindern im Schulalter nicht er-
forderlich.    
  

§ 10 Elternbeirat 
Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat 
an der Arbeit der Einrichtung beteiligt (siehe hierzu die Richtlinien 
über die Bildung und die Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 des 
Kindergartengesetzes des Sozialministeriums vom 20. Januar 1983). 
  
§ 11 Inkrafttreten 
Die Benutzungsordnung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
  
 Buchenbach, den 24. Juli 2017 
  
 H. Reinhard M.A. 
 Bürgermeister 
  
  
 

unter 3 Jahren ab 3 Jahren unter 3 Jahren ab 3 Jahren unter 3 Jahren ab 3 Jahren
für das Kind aus einer
Familie mit einem 
Kind** 169 €               135 €               189 €               151 €               194 €               155 €               

für ein Kind aus einer
Familie mit zwei 
Kindern**
unter 18 Jahren

130 €               130 €               144 €               115 €               148 €               119 €               

für ein Kind aus einer
Familie mit drei 
Kindern**
unter 18 Jahren

84 €                 84 €                 95 €                 76 €                 98 €                 79 €                 

für ein Kind aus einer
Familie mit vier und
mehr Kindern** unter
18 Jahren

29 €                 23 €                 31 €                 25 €                 33 €                 26 €                 

Kindergartenjahr 2017/2018 Kindergartenjahr 2018/2019Kindergartenjahr 2016/2017
Verlängert Öffenunsgzeiten

Stellenausschreibung 

Die Gemeinde Buchenbach sucht für die Kernzeitbetreuung 
an der Sommerbergschule zur Betreuung von Schulkindern im 
Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ zum nächst möglichen 
Zeitpunkt eine Betreuungskraft. Die Arbeitszeit ist innerhalb 
der Betreuungszeiten sowie in geringem Umfangaußerhalb bei 
Teambesprechungen oder für Organisatorisches. Bewerben kön-
nen sich Frauen und Männer, die über eine pädagogische Ausbil-
dung oder umfangreiche Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern 
verfügen. 

Die Anstellung erfolgt als geringfügig Beschäftigte/r. 

Wenn Sie Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern haben und an 
der beschriebenen Tätigkeit interessiert sind, steht Ihnen Herr 
Hirsch, Telefon 07661/3965-25 gerne zur Verfügung. Ihre Bewer-
bung richten Sie bis 04. August 2017  an das Bürgermeisteramt 
Buchenbach, Hauptstraße 20, 79256 Buchenbach oder 
gemeinde@buchenbach.de 

Wahlscheinantrag bequem per Internet 

Zur Bundestagswahl am 24.09.2017 kann die Erteilung eines Wahl-
scheines schriftlich oder mündlich bei der Gemeindebehörde be-
antragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antrag-
stellung ist unzulässig. 
Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet 
auf unserer Homepage http://www.buchenbach.de an. Beim Auf-
ruf des Links [Bundestagswahl 2017 - Briefwahl] erhalten Sie ab 
dem 07. August 2017 ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. 
Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das An-
tragsformular eintragen. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen 
nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden 
zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Inter-
net in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeich-
nis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns 
anschließend per Post zugestellt. Für die automatische Prüfung Ih-
rer Daten benötigen wir unter anderem die Eingabe Ihrer Wahlbe-
zirks- und Wählernummer. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung 
nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-Mail an ge-
meinde@buchenbach.de einen Wahlschein beantragen. In diesem 
Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburts-
datum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
angeben. Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bit-
te an das Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:  
Telefon: 07661/3965-24 oder Mail: gemeinde@buchenbach.de
Bürgermeisteramt -Tel. 07771/ 9317-11  Fax 07771/ 9317-60

anzeigen@primo-stockach.de  www.primo-stockach.de

SOMMERPAUSE
BITTE VORMERKEN!

in den Kalenderwochen

33/34
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Öffentliche Bekanntmachung 

Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften 
„Wickenhof“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
  
Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Buchenbach hat am 24.07.2017 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, für einen Teilbereich des beste-
henden Bebauungsplans „Wickenhof“ eine Bebauungsplanände-
rung durchzuführen. Der rechtskräftige Bebauungsplan „Wickenhof“ 
stammt aus dem Jahr 1972 und wurde in den Jahren 1974, 1987, 
1989 und 2005 geändert bzw. erweitert. 
  
Die Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften 
soll im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt 
werden. 
  
Das Plangebiet liegt in der Siedlung Wickenhof im Ortsteil Unteri-
bental, nördlich des Weihermattenwegs. Nordwestlich und nordöst-
lich grenzt das bestehende Firmenareal der Firma SIKO GmbH an, 
südwestlich und südöstlich befindet sich eine Bestandswohnbebau-
ung. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst die 
Flurstücke Nrn. 38/10 und 38/56 der Gemarkung Unteribental. Er er-
gibt sich aus folgendem Planausschnitt: 
  

Mit der Änderung des Bebauungsplans sollen die Weiterentwick-
lung und der Bestand der Firma SIKO GmbH am Standort Unteriben-
tal gesichert werden. Dafür sind bauliche Maßnahmen geplant, die 
auf der Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplans „Wickenhof“ 
nicht genehmigungsfähig sind. Die Änderung des Bebauungsplans 
dient außerdem der kostensparenden und intensiven Ausnutzung 
vorhandener Erschließungsanlagen und der sach- und fachgerech-
ten Abwägung der öffentlichen und privaten Belange. 
  
Buchenbach, den 31.07.2017 
  
Harald Reinhard, M.A. 
Bürgermeister 

 
 
 

Kirchliche NACHRICHTEN

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Blasius Buchenbach 

GOTTESDIENSTE: 
  
Donnerstag, 03. August  
19:00  Ewige Anbetung gestaltet von der Männergebetswache 

“Rund um den Lindenberg”  
   
Freitag, 04. August  
14:00 Trauerfeier für Hildegard Klingele  
     
Samstag, 05. August  
18:30 Eucharistiefeier am Sonntagvorabend - Mini C -  
   
Sonntag, 06. August  
10:00 Nikolauskapelle Wagensteig: Tauffeier Lucas Oskar Mark  
   
Mittwoch, 09. August  
19:00 Eucharistiefeier  
   
Donnerstag, 10. August  
19:00 Nikolauskapelle Wagensteig: Eucharistiefeier  
   
Freitag, 11. August  
15:00 Barmherzigkeitsstunde mit eucharistischer Anbetung, 
  Liedern Gebeten u. Stille  
   
Samstag 12. August  
18:30 Eucharistiefeier am Sonntagvorabend - Mini B -  
   
In den Sommerferien (30. Juli bis 10. September 2017) ist die 
Bücherei immer sonntags von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. 
 
 
 

w w w. k a t h - d r e i s a m t a l . d e  



6                                   Donnerstag, 03. August 2017   Buchenbach

Evang. Versöhnungsgemeinde Stegen  
mit Buchenbach, St. Märgen und St. Peter 

Gottesdienst 
Sonntag, 6.8. 
19.00 h  Gottesdienst (Pfr. Geyer) im kath. Pfarrsaal in St. Märgen 

(Pfarrkirche wird zur Zeit saniert)Wer lieber den Vormit-
tagsgottesdienst um 10Uhr besuchen möchte, laden wir in 
die Heiliggeistgemeinde nach Kirchzarten ein.  

 
 
 

VEREINSNACHRICHTEN

Schwarzwaldverein Buchenbach e.V. 

„Schinkenweg“ 
Am Sonntag, den 13.August 2017 fahren wir mit dem PKW nach 
Tiefenhäusern. Wir wandern auf dem Schinkenweg nach Höhen-
schwand, Heppenschwand, Oberweschnegg und zurück nach Tie-
fenhäusern. Die Wanderung dauert 4-5 Stunden, Höhenmeter 280. 
Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkplatz Sommerbergschule, Buchen-
bach mit Rucksackvesper. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. 
Wanderführer sind Susanne und Hermann Rombach, Tel.: 07661/4705 
Gäste sind herzlich willkommen!  
 
 

Trödel- und Kinderflohmarkt 

Die „ Dorfgemeinschaft Wagensteig“ e.V. veranstaltet ihren 
 2. Trödel- und Kinderflohmarkt am Samstag, den 02.09.17, 10.00-
15.00Uhr. 
Im und um das Gemeindehaus Wagensteig gibt es Nützliches, 
Nippes, Bücher, CDs, große und kleine Schätze, Kindersachen und 
Spielzeug. 
Wer noch etwas auf dem Speicher oder im Keller stehen hat, das 
den Besitzer wechseln möchte, kann gerne mitmachen: 
Der Außenbereich ist komplett überdacht, die Standgebühr beträgt 
6,-€ pro Tisch, jeder weitere Meter 3,-. 
Mit Kaffee und Kuchen sowie Bauernbrot mit herzhaften Aufstrichen 
wird für das leibliche Wohl gesorgt. 
Kuchenspenden sind herzlich willkommen!!! 
  
Der Erlös aus den Standgebühren und dem Verkauf vom 
Kuchenbuffet wird wieder gespendet - letztes Jahr konnte der Kin-
dergarten Buchenbach sich über 2 neue Bollerwagen freuen. 
  
Anmeldung ab sofort über Josef Kaltenbach, Tel.07669/1005 
oder  ab 21.8. auch über Beate Frei, 07661/9040955.  
 
 

Dorfgemeinschaft Wagensteig e.V.   

Veranstaltungstermine im Monat August 2017 
  
Donnerstag, 03.08.2017 
18.30 Uhr Bike-Treff 

Sonntag, 06.08.2017 
10.30 Uhr Bürgerstammtisch 

Donnerstag, 10.08.2017 
18.30 Uhr Lauf-Treff 

Montag, 14.08.2017 
19.00 Uhr Cego-Abend 

Donnerstag, 17.08.2017 
18.30 Uhr Bike-Treff 

Donnerstag, 24.08.2017 
18.30 Uhr Lauf-Treff 

Montag, 28.08.2017 
19.00 Uhr Cego-Abend 

Donnerstag, 31.08.2017 
18.30 Uhr Bike-Treff 
  
Treffpunkt Vereinsheim, Gäste u. Nichtmitglieder sind willkommen! 
 

Spvgg. Buchenbach 

Spiele der aktiven Herrenmannschaften 
  
Mi., 09.08.:   PTSV Jahn Freiburg I - Spvgg. Buchenbach I  19.00 Uhr 
Do., 10.08.:  PTSV Jahn Freiburg II - Spvgg. Buchenbach II  19.30 Uhr 
  
So., 13.08.:   Spvgg. Buchenbach II - SF Eintracht Freiburg II  12.30 Uhr 
      Spvgg. Buchenbach I - SF Freiburg I  15.00 Uhr 
 
 
 

Touristinfo 

Freuen Sie sich auf schöne Sommerabende in Kirchzarten 
Kirchzartener Freitag * Abend * Spektakel
Freitagabend und nix los? Gibt‘s nicht! Auf nach Kirchzarten . . . 
. . . Freitags ab 19 Uhr wird in der Fußgängerzone Spannung, Unter-
haltung, Show Musik und mehr geboten! Schauen Sie vorbei, unsere 
Künstler werden Sie begeistern: 
7.7., 14.7., 28.7.,  4.8. - Eintritt frei, Applaus erwünscht! 
  
Freitag, 4. August 
ab 19 Uhr:Kirchzartener Freitag * Abend * Spektakel 
  
,,d’Gälfiässler“ –  4 Musiker und 150 Musikinstrumente... 
  
Hip-Hop mit Nina Zipfel  und der Tanzschzule Gennaro und Cristian 
Bewirtung durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr 
Kirchzarten 
  
  
Donnerstag, 3. August 
18-20 Uhr: Wanderung zu den Wetterbuchen  am Schauinsland – 
Ursel Lorenz führt durch das Naturschutzgebiet hin zu den schöns-
ten und eindrucksvollsten Charakterbäumen der Region am Schau-
insland, den WETTERBUCHEN. Tour inkl. Überraschungssäckle mit 
Wegzehrung und Getränk. Treffpunkt: Haus Silberdistel, Hofsgrund, 
Dorfstraße 11. Anmeldung und Infos: bis spätestens Vorabend: Ursel 
Lorenz: Tel. 07602/ 512. www.natourpur-schauinsland.de  
Preis: auf Anfrage (auch für Gruppen) Kinder bis 6 J. frei. Weitere Ter-
mine und Touren sind gerne möglich 
  
Freitag, 4. August 
10:30-13 Uhr: Blumen- und Kräuter-Tour  am Schauinsland mit 
Ursel Lorenz 
Die Vegetation in dieser einmaligen Kulturlandschaft ist ein Erlebnis! 
Tour mit Bergvesper, Holunderwasser, Infomaterial, einer Postkarte 
und einem Glas Sekt oder Wein (inkl.). 
Treffpunkt: Kirche,Hofsgrund. Anmeldung und Infos: bis spätestens 
Vorabend: Ursel Lorenz: 
Tel. 07602/ 512. www.natourpur-schauinsland.de  Preis: auf Anfrage 
(auch für Gruppen) Kinder bis 6 J. frei. 
  
Samstag, 5. August
10 Uhr: Kräuter-Erlebnispfad - Große Tour, ca. 4,5 km
Anmeldung erforderlich: Barbara Odrich-Rees, Telefon 07602/ 338
Kosten:  Erw. 8 €, Kinder ab 6 -16 J: 5 €, Treffpunkt: 9:45 Uhr auf dem 
großen Parkplatz Silberbergstraße/Bäckerei Lorenz, Oberried-Hofs-
grund 
 
10-13 Uhr:  Bogenschießen im Dreisamtal für Mama, Papa, Oma, 
Opa, ... Kind (ab 7 J.) 
Der abenteuerliche Tag mit Bogenschießen und vielfältigem Rah-
menprogramm (Spiele, Kreatives, Bruzzeln am Feuer)  
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Kosten: Erwachsene 12 €, Kinder 8 €, Ort: Kirchzarten, Garten des 
Gasthauses 
„Zum Wilden Mann“, Höllentalstraße 25; Anmeldung erforderlich per 
SMS an 0160/ 917 206 649 
  
Sonntag, 6. August und Sonntag, 17. September 
9 Uhr: Bauernhof- und Wildkräuterbrunch  mit Produkten aus ei-
gener Herstellung
Ort: Altenvogtshof, Vörlinsbachstraße 29 a, Oberried
Anmeldung und Infos: Tel. 07661/ 61 818 oder E-Mail: info@alten-
vogtshof.de 
Treffpunkt: Haus Silberdistel, Hofsgrund, Dorfstraße 11. Anmeldung 
und Infos: bis spätestens Vorabend: Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512. 
www.natourpur-schauinsland.de  
Preis: auf Anfrage (auch für Gruppen) Kinder bis 6 J. frei. Weitere Ter-
mine und Touren sind gerne möglich 
  
Regelmäßige Termine 
Montags: 
9:30-10:30 Uhr:Funktional Fitness Training 
Ganzkörpertraining bei dem mit Kleingeräten oder dem eigenen 
Körpergewicht effektiv, ganze Muskelgruppen und komplexe Bewe-
gungsabläufe trainiert werden.
Im Anschluss optional, zur Verbesserung der Beweglichkeit, 
ein „Längentraining“ statt. Hier wird der Focus auf die Opti-
mierung der Haltung gelegt und gleichzeitig werden Fehl-
stellungen der Gelenke, die häufig durch verkürzte Muskel-
gruppen verursacht werden, korrigiert. (10:45-11:30 Uhr) 
Treffpunkt: Stegen, Wanderparkplatz Waldweberweg. 
Anmeldung und Infos: Ann Rischke, Tel. 0151/ 14 943 070 
oder E-Mail: fit@ann-rischke.de. Weitere Infos: www.ann-rischke.de 
  
Dienstags: 
Nicht vom 01.08.-05.09. 10-10:40 Uhr: Wichteltreff 
Für alle Kinder unter drei – und DU bist auch dabei! 
  
17 Uhr: Reiten für Kinder Kinder, wollt ihr ausprobieren, wie sich 
das anfühlt, auf einem Pferd zu sitzen und zu reiten? Unsere Ponys 
freuen sich schon auf euch! Für Kinder ab 3 Jahren. 
Ort:  Erlenhof, Erlenhofstraße 52 (Himmelreich) Anmeldung ist nicht 
erforderlich!, Kosten: 5 € 
Weitere Infos: Familie Zipfel, Tel. 07661/48 28 oder 0160/ 95 951 284 
  
Mittwochs: 
14-16 Uhr: Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4. Bei Fragen: Ute 
Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 oder  
E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:  13 €.    Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich 
  
Donnerstags: 
17 Uhr: Reiten für Kinder Kinder, wollt ihr ausprobieren, wie sich 
das anfühlt, auf einem Pferd zu sitzen und zu reiten? Unsere Ponys 
freuen sich schon auf euch! Für Kinder ab 3 Jahren. 
Ort:  Erlenhof, Erlenhofstraße 52 (Himmelreich) Anmeldung ist nicht 
erforderlich!, Kosten: 5 € 
Weitere Infos: Familie Zipfel, Tel. 07661/48 28 oder 0160/ 95 951 284 
  
Bei Feiertagen am Mittwoch 
20:30  Uhr:Skatabend Der Skat-Club ‚Herz Dame Dreisamtal‘ spielt 
jeden Donnerstag 
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. 
Ort: Gasthaus ‚Alte Post‘, Bahnhofstraße 38, Weitere Infos: 
Fritz Thiesen, Tel. 07661/ 4724 
  
Freitags:(oder Termine nach Vereinbarung) 
13:30-16:30 Uhr: Lama Trekking Begleitet von unseren Lamas wan-
dern wir über unseren Hofberg und genießen zwischendurch, außer 
dem herrlichen Panoramablick ins Dreisamtal, eine kleine Stärkung 
vom Hof. Kosten: 15 € pro Pers., 50 € pro Familie (4-5 Pers.), Treffpunkt: 
Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, Anmeldung: Familie Maier, 
Tel. 07661/ 61 920, per Mail: mm.maier@t-online.de 

Witterungsabhängig! 
14:30-ca. 18 Uhr: Segway Tour Dreisamtal
Nach kurzer Einweisung geht’s los in Richtung Himmelreich und 
Burgruine Wiesneck, weiter durch Burg am Wald, Burg-Höfen nach 
Kirchzarten Ortsmitte (Pause), weiter nach Dietenbach, Geroldstal, 
Weilersbach und dann hoch zum Giersberg (Pause mit Einkehr), 
zurück rollen wir über Burg-Höfen zur Rainhofscheune. Mindestteil-
nehmerzahl: 3 Personen. 
Treffpunkt: Rainhofscheune, Höllentalstraße 96, Anmeldung: bis Mitt-
woch, 12 Uhr: Segway Point Freiburg, Tel. 0761/ 15 648 135, www.
gr-oove.de, Kosten: 89 € pro Person (Kartenvorverkauf in der Tourist-
Info) 
  
16-18 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4. Bei Fragen: 
Ute Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 oder  
E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:  13 €.  Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich 
  
Samstags: 
10-12 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4 Bei Fragen: Ute 
Harre, Tel. 0171/ 4 479 607 oder  
E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:  13 €.  Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich 
  
Täglich: 
Kutschfahrt im Dreisamtal:. 
Familie Ketterer, Stegen Tel. 07661/ 61 541 
  
Bauernhofmuseen: 
Heimatstüble, Ortsverwaltung Zastler, Talstraße 27 
Kleines, schnuckliges ‚Stüble’ mit liebevoll platzierten alten Sehens-
würdigkeiten. 
Öffnungszeiten:Montags von 17 bis 19 Uhr 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: 
Frau Schöneberger: Tel. 07661/ 989 077 oder Herr Schreiner: 
Tel. 07661/ 5038 (montags 17-19 Uhr) 
  
Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3, 
Tel. 0170 / 3 462 672 
Öffnungszeiten im August: Samstag und Sonntag 12–16 Uhr, 
Dienstag bis Freitag 13-16 Uhr 
Gruppen nach Vereinbarung gerne auch außerhalb der Öffnungszei-
ten. 
  
Gassenbauernhofmühle in Oberried-Zastler, 
Bürgerverein Zastler e. V. 
Führungen durch die historische Getreidemühle aus dem 18. Jahr-
hundert. Der Bürgerverein Zastler zeigt die historische Mühle in vol-
ler Funktion, außerdem gibt es zur Vorführung interessante Informa-
tionen rund um das Bauwerk und das umliegende Zastlertal. 
Weitere Besichtigungstermine können gerne telefonisch vereinbart 
werden: 
Tel. 07661/ 989 230 (Theo Hirschbihl) oder Tel. 07661/ 2442 
(Karl Kapp) 
Führungen: 17-19 Uhr: Freitag,  4. August, 1. September, 6. Oktober, 
27. Oktober 
  
Alte Säge  in Zarten 
In Zarten ist die über 200 Jahre alte Hochgang-Gattersäge mit dem 
komplett erhaltenen Transmissionssystem für Interessierte wieder 
geöffnet. 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden:  
Sigrun Bludau: Tel. 07661/ 61 327 oder per E-Mail: 
sigrun.bludau@gmx.de. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter 
www.buergerverein-zarten.de 
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Kienzlerschmiede,  am Osterbach (Promenadenweg vor dem 
Schwimmbad an der Dietenbacher Straße) Führung durch die histo-
rische Hammerschmiede „Kienzlerschmiede“ 
Die alte Hammerschmiede aus dem 17. Jahrhundert wurde im Jahre 
1961 von der damaligen Fam. Kienzler aufgegeben. Sie stand dem 
Zerfall ausgeliefert, bis sie von der Gemeinde Kirchzarten 1963 ge-
kauft und später renoviert wurde. 

Vor der Schmiede werden Kaffee und Kuchen sowie alkoholfreie Ge-
tränke zum Verkauf angeboten
Die Führungen sind kostenlos und dauern jeweils ca. 15 Minuten 
Über Spenden freut sich der: Schwarzwaldverein Dreisamtal-Kirch-
zarten 
Führungen 14:30-17 Uhr Freitag, 4. August,  18. August,
1. September   
  
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble 
in Buchenbach-Wagensteig, Griesdobelstraße 18 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: 
Familie Schmidt, Tel. 07661/ 99 298. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter 
www.hansmeyerhof.de 
  
Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal fin-
den Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.dreisamtal.
de, im ‚iPunkt Dreisamtal’ oder bei der Tourist Info, Tel. 07661/ 
907 980 

ÖFFNUNGSZEITEN DER TOURIST-INFORMATION  
Montag bis Freitag von 9:30  bis 17 Uhr; Samstag 10 bis 12 Uhr  
An Sonn- und Feiertagen bleibt die Tourist-Info geschlossen 
 
 
 

TERMINE

Veranstaltungen in den Umlandgemeinden

Orgelkonzert 

Kirche Verklärung Christi Feldberg | 06. August 2017 | 18:30 Uhr 
„Mit Bach auf dem Berg“ Orgelkonzert zum Patrozinium Christi 
Verklärung Eduard Wagner - Orgel 
Die 1969 erbaute Klais-Orgel steht im Mittelpunkt des Konzertes „Mit 
Bach auf dem Berg“. Anlässlich des Patroziniums der Kirche Verklä-
rung Christi spielt Eduard Wagner ein abwechlungsreiches Konzert 
vorwiegend mit Musik von J. S. Bach, dem Großmeisters der baro-
cken Orgelkunst. 
Eduard Wagner (*1987) studierte Kirchenmusik und Gesang in 
Freiburg. Er konzertiert als Organist, Dirigent und Tenor, leitet den 
Chor der Universität Freiburg, arbeitet als Kirchenmusiker im Hoch-
schwarzwald und ist Dozent im Rahmen der kirchenmusikalischen 
C-Ausbildung sowie am Priesterseminar der Erzdiözese Freiburg.  
 
 

Überregionales Lehrgangsangebot des Landes-
betriebs ForstBW für Privatwaldbesitzer/innen 
an den Forstlichen Bildungszentren des Lan-
desbetriebs ForstBW   

Die verfügbaren Angebote von September bis Dezember 2017   
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn 
04.-08.09. WF17-16. Einarbeitungskurs für neu eingestellte Waldar-
beiter (Lg.-Gebühr 300 €) *%* 
16.10. WF17-14. Einsatz von Rückewagen im Privatwald 
  
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe 
28.-29.09. WF17-1. Motorsägen-Grundlehrgang für Frauen (Modul A 
nach DGUV-I 214-059) *%* 
15.-17.11. WF17-3. Holzernte-Grundlehrgang (Modul B nach DGUV-I 
214-059) *%* 

23.-27.10. und 27.11.-01.12. WF17-4. Kombinierter Motorsägen- und 
Holzerntegrundlehrgang (Modul A und B nach DGUV-I 214-059) *%* 
11.10. WL17-4. Artenschutz und Biotopgestaltung im Wald (Ort: 
Calmbach) 
  
Anmeldung: möglichst bis vier Wochen vor Beginn beim Veranstal-
ter 
Teilnehmerkreis: Personen aus den Bereichen Privatwaldbesitz, Re-
vierleitung, FBG-Angehörige, Betriebsangehörige von Kommunen 
und Unternehmen, Interessierte 
Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn nicht anders vermerkt: 60 € Pro 
Tag, bei Privatwaldbesitz in Ba-Wü ermäßigt: 30 €. Bei Mitgliedschaft 
in der SVLFG wird bei den mit *%* gekennzeichneten Lehrgängen 
eine Förderung durch die SVLFG von 30 € verrechnet. Am FBZ Kö-
nigsbronn ggf. Unterkunft und Verpflegung für ca. 30 € pro Tag bei 
Vollpension. Am FBZ Karlsruhe Verpflegung sowie ggf. Unterstüt-
zung bei der Unterkunft. 
  
Die Belegung der Lehrgänge erfolgt nach der Reihenfolge der An-
meldungen. 
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des ak-
tuellen Bildungsangebotes. 
  
Nähere Informationen und Anmeldung bei: 
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn, Stürzelweg 22, 89551 
Königsbronn, Tel: 07328/9603-13, Fax: 07328/9603-44, e-mail: fbz.
koenigsbronn@forst.bwl.de 
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, Richard-Willstätter-Allee 2, 
76131 Karlsruhe, Tel: 0721/926-33 91, Fax: 0721/926-62 97, e-mail: 
fbz.karlsruhe@forst.bwl.de 
  
Das gesamte Lehrgangsangebot des Landesbetriebs ForstBW finden 
Sie im Internet unter www.wald-online-bw.de 
sowie bei der Unteren Forstbehörde an Ihrem Landratsamt in der 
Broschüre 
aktiv für den Wald – 
Bildungsangebot des Landesbetriebs ForstBW.  
 
 

Hoffest Akademie Himmelreich 

Wir feiern den 10. Geburtstag unserer Akademie, feiern Sie mit und 
kommen zum Hoffest! 
Freitag 04. August, Samstag 05. August und Sonntag 06. August 2017 
Flohmarkt, Live Musik, Familientag, und vieles mehr im Hofgut Him-
melreich!   

Fohlenschau in St.Märgen 

Am Samstag, 05. August 2017 findet in St.Märgen bei den Sportplät-
zen wieder die beliebte Fohlenschau der Schwarzwälder Kaltblüter 
statt. Mancherorts spricht man auch vom „kleinen Roßfest“. 
Etwa 70 Fohlen präsentieren sich mit ihren Müttern dem Richtergre-
mium vom Pferdezuchtverband Baden-Württemberg und erhalten 
im Anschluß den Original Schwarzwälder Tannenbrand. 
Beginn ist um 9 Uhr, ca. um 15 Uhr werden die Siegerfohlen in einer 
großen Ehrenparade mit Preisverleihung bekannt gegeben. 
Selbstverständlich sorgt der Pferdezuchtverein Hochschwarzwald 
für eine leckere Bewirtung sowohl in der Schwarzwaldhalle als auch 
im Festwagen direkt neben dem Reitplatz. Auch Kuchenspenden 
werden gerne entgegen genommen. 
  
Wir freuen uns über ein zahlreiches Publikum !  

 

Internationale Orgelkonzerte St. Peter in der 
Barockkirche St. Peter 

Eröffnungskonzert 30. Juli, 17 Uhr 
  
Seit Jahrzehnten findet in St. Peter im Sommer eine Reihe mit hoch-
karätigen Orgelkonzerten statt. Interpreten aus verschiedensten 
Ländern präsentieren ihre Orgelkultur. Die Barockkirche St. Peter be-
sticht nicht nur durch ihre warme barocke Schönheit, sondern auch 
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durch die perfekte Akustik, bei der jeder Ton der beiden Orgeln klar 
zu hören ist. So bietet der barocke Kirchenraum gemeinsam mit der 
2014 renovierten Hauptorgel von Klais und der 2015 neu geschaffe-
nen Chororgel von Rieger den idealen Rahmen für herausragende 
Orgelkonzerte auf höchstem Niveau. 
Das Eröffnungskonzert am 30. Juli spielt Johannes Götz, der „Haus-
organist“ und künstlerische Leiter der Konzertreihe, zusammen mit 
dem Musikerehepaar Uliana und Denis Zhdanov. Die Zhdanovs 
haben letztes Jahr in St. Peter Spuren mit einer spektakulären Rach-
maninov-Interpretation hinterlassen. Es erklingen Werke von Bach, 
Händel und das Concerto op. 149 für Violine, Violoncello und Orgel 
des Romantikers Joseph Rheinberger. 
Eintritt: 10 € zzgl. VVK, FREIER Eintritt für Schüler/Studenten, freie 
Platzwahl, Vorverkauf an BZ-Vorverkaufsstellen und www.reservix.
de, Abendkasse ab 16:30 Uhr geöffnet, Kostenlose Orgelführung im 
Anschluss an das Konzert. 
Weitere Termine: 06.08. Jane Parker-Smith / London; 13.08. Enrico 
Zanovello / Vicenza; 20.08. Thomas Ospital / Paris; 27.08. Willibald 
Guggenmos / St. Gallen; 03.09.Balázs Szabó / Budapest 
  
 

Kinder-Kleidermarkt in der Aula  
des BBZs Stegen 

Am Samstag, den 30. September, findet in der Aula des BBZ Stegen 
wieder ein Kinderkleidermarkt statt. Von 13.00 bis 15.30 Uhr wird 
alles rund ums Baby angeboten sowie Kinderkleider und Spielsa-
chen. 
Die Besucher erwartet ein großes Kaffee- und Kuchenangebot. Der 
Erlös kommt dem Schulkindergarten zugute. 
Die Standgebühr beträgt 8,- Euro und als „Zugabe“ ein Kuchen. Die 
Tische können ab sofort unter der Telefonnummer 0178 63 89 614 
reserviert werden. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. 
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen! 
  
 

Diakonisches Werk 

Haus Demant – Generationenhaus der Begegnung   
Sommerferien  vom 24. Juli bis zum 11. August  
  
Bewegung, Entspannung und Spiele  
Freitag, 18. August um  14:00 Uhr 
Kontakt: Liselotte Tritschler: 07661-999 05 
  

Offener Freitags-Treff 
Freitag, 25. August um 14:00 Uhr 
Kontakt: Liselotte Tritschler – Telefon 07661 999 05 
  
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz  
(dienstags und donnerstags von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
Momentan haben wir freie Plätze. 
Ihre Angehörigen werden von uns abgeholt und wieder nach Hause 
gebracht. 
Kontakt: Christel Kehrer – Telefon 07661 90 53 12    

Ende des redaktionellen Teils 

 

Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart  
nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.  Helmut Kohl

Geöffnet jeden Sonn- und Feiertag von 14 bis 16 Uhr
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Zahnarzt Dr. M. P. Heck
Lärchenstraße 7, 79256 Buchenbach, Tel. 07661-93150

Unsere Praxis ist vom 
7. bis 25. August 2017 geschlossen.

Vertretung:  Vom 7. bis 18. August 2017
Praxis Dr. Kobialka in Stegen, Weilerstr. 1, 
Tel. 07661 - 980 494
Vom 21. bis 25. August 2017
Zahnklinik in Freiburg, Tel. 0761 - 270 49 160

Den zahnärztlichen Notdienst für das Wochenende 
erfahren Sie unter der Nummer 01803 222 555 45

Dr. Mikhail Peter Heck mit Team

Geflügelverkauf, Mo., 07.08.17 und 11.09.17
13.10 Uhr Ibental Feuerwehrh.; 13.20 Uhr Buchenbach Feuerwehrh.

Renchtalgeflügelhof Bienek, Oberkirch, Tel. 07802/74 46

Wagensteig, Gasth. Hirsch 16.15 Uhr, Buchenbach, Gasth. Adler 16.30 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte • Tel. 05244/89 14 • Fax 05244/7 72 47

Geflügelverkauf am Di., 08.08. und 05.09.2017

Zuverl. Prospektverteiler/in
(Jugendliche ab 13 Jahre) für die Verteilung fertig zusammengestellter

Prospektsets in Buchenbach gesucht.

Bewerbungszeiten: Mo.-Fr.  08.30 - 17.00 Uhr
Tel. 07822 4462-0 • E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

 


